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icü «acü /rmf Wochen nichts
von der Krankenkasse ^e/zörf
hatte, zahtte ich die Redrawn#
in derzl««ahrae, dass die Kran-
kenkasse schon von sich hätte
hören Zassen, wenn sie mit der

Ree/man# nichf einverstanden

gewesen wäre. Doch weit #e-
feütt: Die Xranhenhasse hezahZ-

te mir 600 Pranken weniger, da
sich üeraws^esfellf hat, dass der

Arzt hei seinem Voransdda#
nicht heräc/csichti^t hat, was
momentan /wr üalfcprivafe Pati-
enten hezahZt wird.

Wir haben mit den beteilig-
ten Parteien Kontakt aufge-
nommen, doch leider ohne
Erfolg - der Arzt ist nicht be-

reit, Geld zurückzugeben,
und die Krankenkasse be-

hauptet, niemand von ihnen
habe die Zusage gegeben
Fazit: Für halbprivat und pri-
vat Versicherte, die einen Ein-

griff in einer Privatklinik vor
sich haben, gilt: Verlangen
Sie einen Kostenvoranschlag
des behandelnden Arztes, ge-
ben Sie ihn der Krankenkasse
zur Überprüfung und lassen
Sie sich schriftlich bestäti-

gen, dass der vorgesehene Be-

trag übernommen wird! Nur
so verfügen Sie im Notfall
über das nötige Beweismittel.

Nicht locker lassen
Kürzlz'dr hat Zeh meinen Pfaus-

arzt um meine vollständige
Krankengeschichte. Doch dieser
Zehnte meinen Wunsch ah mit
der ße£ründun,g, es würde ihn
Ta#e kosten, das vollständige
Dokument zusammenzustellen.

Wir empfehlen Ihnen, nicht
locker zu lassen. Denn Sie ha-
ben durchaus das Anrecht auf
Ihre vollständige Krankenge-
schichte. Wir werden immer
wieder mit dieser Problema-
tik konfrontiert und schicken
Ihnen deshalb einen Muster-
brief, wie in einem solchen
Fall vorzugehen ist. Teilen Sie

Ihrem Arzt mit, dass die SPO

(Schweizerische Patientenor-

ganisation) über den Fall infor-
miert ist, und schicken Sie zu-
sätzlich eine Kopie des Anfor-
derungsschreibens an die kan-
tonale Ärztegesellschaft. Mei-
stens klappt es dann plötzlich.

Crista Niehus,
Schweiz. Pafienfenor#anisaft'on,

Postfach 850, 8025 Zürich

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Leibrente oder Stiftung?
fch hin 70 und hahe keine mir
nahestehende Verwandten und
werde die in Präge kommenden

gesetzlichen Prhen ausdrücklich
von der Erbfolge ausschZiessen.

fch hahe einigegute Preunde, die

ich testamentarisch beschenken

möchte, sofem hei meinem Ah-
leben überhaupt noch irgend-
welche materiellen Werte vor-
banden sind. Besteht eine Mög-
lichkeit, zugunsten von Dritt-
personen ohne deren Wissen
schon /etzt eine auf deren Na-
men ausgestellte Versicherung
(Leibrente) abzuschliessen, ob-

wohl die eigentliche Kapitalein-
Zahlung /a erst nach meinem
Tode erfolgen kann?

Grundsätzlich ist Ihr Anlie-
gen durchführbar. Es braucht
freilich eine etwas kompli-
zierte rechtliche Absiche-

rung, damit Ihrem Willen
auch nach dem Tod Nach-
achtung verschafft wird. Sie

können foigendermassen vor-
gehen: In Ihrem Testament
sehen Sie den Kauf der Leib-

rente vor und bezeichnen ei-

ne Person Ihres Vertrauens als

Versicherungsnehmer. Als Be-

günstigten, also als Empfän-
ger der Leibrente, setzen Sie

Ihren Verwandten ein. Der
Vermögensübergang löst eine

Besteuerung aus. Da der Ver-

Sicherungsnehmer gegenüber
der Gesellschaft das volle Be-

stimmungsrecht über die Po-

lice hat und beispielsweise
berechtigt wäre, einen ande-
ren Begünstigten zu bezeich-

nen, sollten Sie mit ihm ver-
traglich vereinbaren, dass er
auf dieses Verfügungsrecht
verzichtet. Da Sie aber die

Einhaltung dieser Vereinba-

rung nicht mehr selbst über-
wachen können, müssen Sie

eine andere Vertrauensper-
son - das könnte zum Beispiel
ein Treuhänder sein - damit
beauftragen. Die Versiehe-
rungsgesellschaft wird diese

Funktion jedenfalls nicht
übernehmen.

Für die spätere Auszahlung
an eine Stiftung beim Tod des

Begünstigten können Sie zwi-
sehen zwei Varianten wäh-
len. Erstens: Wenn Ihr Ver-
wandter Begünstigter und
versicherte Person zugleich
ist, so geht bei dessen Tod das

Rückgewährskapital an die
Stiftung, falls im Vertrag er-
wähnt (mögliche Formulie-
rung: «Für die Rückgewährs-
summe begünstigt ist die Stif-

tung X»). Die Rückgewährs-
summe ist in diesem Falle
steuerbar. Sie können die Be-

Steuerung vermeiden, indem
Sie anstelle Ihres Verwandten
eine Vertrauensperson als

versicherte Person bezeich-
nen. In diesem Falle wird die
jährliche Rente bei Ableben
Ihres Verwandten bis zum
Tod des Versicherten an den
Fonds weiterbezahlt.

Eine durchaus valable AI-
ternative zur Leibrente wäre
die Errichtung einer Stiftung

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

für Jahrzehnte
passt praktisch
auf jede Treppe
in einem Tag
montiert

sofort Auskunft
01/920 05 04

Bitte senden Sie mir Unterlagen
| Ich möchte einen Kostenvoranschlag

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon ZL.Okt.98

Die Spezialisten für
Treppenlifte
innen und aussen

HERAGAG Tramstrasse 46
8707 Uetikon a/See
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nach Liechtensteinischem
Recht zu Ihren Lebzeiten.
Stiftungszweck wäre Ihr eige-

ner Lebensunterhalt. Nach
Ihrem Tod würde die Berech-

tigung ohne weiteres auf
Ihren Verwandten und später
an die von Ihnen bevorzugte
Wohltätigkeitsstiftung über-
gehen. Eine solche Stiftung
ist freilich nicht billig, die
Fixkosten betragen bis zu
10000 Franken jährlich. Das

Vermögen sollte deshalb
mindestens eine halbe Milli-
on Franken betragen. (Die Be-

günstigungsklausel kann
übrigens errichtet werden,
ohne dass der Begünstigte da-

von weiss.) Sie werden ohne
Erbschafts- und Testaments-
berater aber kaum auskom-
men. Das könnte ein Notar
sein oder der Spezialist einer

grossen Lebensversicherung
oder Grossbank

Dr. //ansraedi Berber

Tiere

Annette Geiser-Barkhausen

Nicht mehr stubenrein
Unser 15-/ü/zh^er Rauhftaar-
dackeZ ist neustens nicht mehr
stubenrein, /st das eine Alters-

erscheinnn^ oder eine Unart?

Es gibt Hunde, die ihre
Stubenreinheit verlieren, wenn
es in ihrer vertrauten Umge-
bung eine grosse Änderung
gibt - wenn zum Beispiel ein
Familienmitglied stirbt oder

Geniessen Sie einige erholsame

Tage oder Wochen in einer der
schönsten Gegenden Deutsch-

lands, in unserer Klinik für
ganzheitliche Prävention
und Rehabilitation - unter
ständiger ärztlicher und medi-
zinischer Betreuung, alle The-

rapien und Sole-Mineral-Hal-
lenschwimmbad, Solarium,
Sauna etc. im Hause.

Indikationen:
- Atemwegserkrankungen
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- orthopädische Erkrankungen
- Hauterkrankungen
- funktionelle Störungen

Gesund werden - gesund
bleiben - oder einfach nur
Energie tanken mit unserem

Aktiv-Senioren-Programm
pro Woche
schon ab DM 966r

Unser Hausprospekt infor-
miert Sie ausführlich. Rufen

Sie uns einfach an -

Tannenhof-Klinik
Gartenstraße 15

D-78073 Bad Dürrheim
Telefon 0049 7726/930-0
Fax 0049 7726/930-299

ein anderes Haustier ange-
schafft wird. Sie erwähnen
aber keine Veränderungen im
Leben Ihres Hundes. Ausser-

dem liegt angesichts des ho-
hen Alters Ihres Dackels eine

organische Störung für das

neue Verhalten nahe. Sie

sollten deshalb Ihren Hund
auf alle Fälle einem Tierarzt
oder einer Tierärztin zeigen.

Praktisch ausschliesslich
Rüden erkranken an Harn-
röhrensteinen. Diese führen
zu häufigem, aber unkon-
trolliertem Harnen (auch
nachts). Im schlimmsten Fall

versperrt ein Stein den Harn-

weg total, sodass der Urin nur
noch tropfenweise oder gar
nicht mehr abgegeben wer-
den kann. Dann ist es höchs-
te Zeit für eine Operation.

Alte Hunde können auch
die Kontrolle über ihren
Schliessmuskel verlieren. Der
Hund kann den Kot nicht
mehr lang genug zurückhal-
ten, bis er im Freien ist, be-

sonders dann nicht, wenn
seine alten Gelenke bei jeder
Bewegung schmerzen. Eine

strenge Diät und genaue Füt-

terungszeiten könnten in die-

sem Fall die Verdauung so

einstellen, dass das grosse Ge-

schäft (meistens) mit den ent-
sprechend genauen Spazier-

gang- oder Freiluftzeiten zu-
sammenfällt. Vielleicht weiss
der Tierarzt dazu noch ande-

ren Rat.

Noch auf ganz andere in-
nere Störungen deuten Ver-

änderungen im Aussehen

von Urin oder Kot hin, wie
Beimischung von Blut,
Schleim usw. Diese wären so-

wieso ein Fall für eine tier-
ärztliche Behandlung.

Annette Geiser-ßarZcbansen

Neues
Ratqeber-
Buc£

Wer haftet?
Nirgendwo auf der Welt sind
die Menschen so umfassend
versichert wie in der Schweiz.
Und doch häufen sich die

Fragen, wenn Versicherungs-
leistungen beansprucht wer-
den. Vor allem nach Unfällen
mit schweren Folgen wie In-
Validität oder sogar Tod. Den
Betroffenen und Hinter-
bliebenen bleibt nicht nur
grosser seelischer Schmerz.
Sie müssen sich auch damit
auseinandersetzen, wie es in
finanzieller Hinsicht weiter-
gehen soll. Welche Rechte
haben sie? Und wer kann ih-
nen helfen, sie durchzuset-
zen? Der neue Beobachter-
Ratgeber «Wer haftet?»
behandelt 300 Fragen zum
Thema Unfall und Haft-
pflicht: Was tun nach einem
Verkehrsunfall? Was bringt
eine Rechtsschutzversiche-
rung? Was leistet die AHV bei
einem Todesfall? Was bietet
die obligatorische Unfallver-
Sicherung? Braucht es eine
Insassenversicherung? Wann
haftet der Hauseigentümer?
Wie weit haften Veranstalter
von Sportanlässen? Wieviel
ist Hausfrauenarbeit wert?
Wer ist Opfer einer Straftat?
Welche Fristen sind zu beach-
ten?

Dieses Handbuch gibt Ant-
Worten aus der Praxis und für
die Praxis. Doch es will nicht
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